
Artikel 132 #

(1) Wird die Einheit durch einen Beitritt zur Bundesrepublik 
Deutschland verwirklicht, so sind die Voraussetzungen, unter 
denen das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland für das 
gegenwärtige Hoheitsgebiet der Deutschen Demokratischen Re
publik in Kraft gesetzt wird, durch Vereinbarung zu regeln. Die 
Erfüllung der völkerrechtlichen und außenwirtschaftlichen Ver
pflichtungen der Deutschen Demokratischen Republik muß si
chergestellt sein.

(2) Die Vereinbarung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Zustim
mung von zwei Dritteln der Mitglieder der Volkskammer und der 
Bestätigung in einem Volksentscheid.

(3) Diese Vereinbarung soll Regelungen über die beschleunigte 
Angleichung der Wirtschaftskraft der auf dem gegenwärtigen 
Hoheitsgebiet der Deutschen Demokratischen Republik gelege
nen Landesteile und der Lebensverhältnisse ihrer Bewohner an 
die im jetzigen Gebiet der Bundesrepublik Deutschland beste
henden Verhältnisse enthalten. Zur Verwirklichung des Rechts 
der Bürger der Deutschen Demokratischen Republik auf Beteili
gung an der demokratischen Selbstbestimmung des deutschen 
Volkes ist auf das Zusammentreten einer gesamtdeutschen ver
fassungsgebenden Versammlung hinzuwirken.

(4) Die Vereinbarung soll ferner vorsehen, daß die in dieser 
Verfassung garantierten Menschen- und Bürgerrechte auf dem 
gegenwärtigen Hoheitsgebiet der Deutschen Demokratischen 
Republik auch dann fortgelten, wenn sie Rechte begründen, die 
im Grundgesetz nicht enthalten sind. Dies g ilt auch für die 
unmittelbare Bindung Dritter an diese Rechte. Sie sollen als 
Landesverfassungsrecht fortgelten; die Geltung des Artikels 31 
des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland soll in
soweit ausgeschlossen sein. Die Vereinbarung soll vorsehen, 
daß Rechtsvorschriften der Deutschen Demokratischen Repu
blik, die mit den vorgenannten Rechten vereinbar sind, nicht 
aber mit dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 
abweichend von Artikel 31 des Grundgesetzes für die Bundesre
publik Deutschland, als Landesrecht auf dem gegenwärtigen 
Hoheitsgebiet der Deutschen Demokratischen Republik fortgel-
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